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Dornbirner
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Sesen sihen Snmuag — Preiet genschet 1 den (unl osonsenune 1 320, andher Runmen 19 1. — Sinschaltungen
kosten 10 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags kostenfrei in's Gemeindeamt zu bringen.

Nr. 24. Sonntag, 12. Juni 1904. 25.Jahrg.

Die Brandversicherungsumlage der TirolischKundmachung,
Vorarlberg'schen Brandassekuranzanstalt beträgtbetreffend die staatliche Unterstützung von instru¬
für das Jahr 1903 für die Gebäude und Mobilien je 22 Hellerierten Alpenweiden in Vorarlberg. von je 100 Kronen Klassenwert.Hievon werden die in der Stadtgemeinde DornbirnIm Interesse einer rationellen Aufzucht Norischer Fohlen
wohnhaften Mitglieder obiger Versicherungsanstalt mit derbeabsichtigt das k. k. Ackerbauministerium einige von Vereiner
Einladung verständigt, die Umlagsbetreffnisse unter Bei¬oder Genossenschaften gepachtete und entsprechend instruierte

bringung des Zahlungsbüchels bis längstens Ende Juni l. Is.Alpenweiden in Vorarlberg und zwar nach Maßgabe ihrer
hieramts zu berichtigenGröße und der auf denselben jeweilig aufgetriebenen Fohlen

Nach Ablauf des Einzahlungstermines müßte die Um¬mit Beträgen von 100 bis 200 Kronen zu subventionieren. lage im vorgeschriebenen Zwangswege eingebracht werden.Die Gesuche um Zuerkennung einer solchen Subvention
K. k. Steueramt Dornbirnsind im Wege der betreffenden k. k. Bezirkshauptmannschaft

als Brandversicherungs=Lokalkommissionund der k. k. Statthalterei in Innsbruck bis spätestens

am 25. Mai 1904,Ende April jeden Jahres beim k. k. Staatshengsten¬ 3=3
depot in Stadl bei Lambach einzubringen, welches dieselber
nach Einvernehmen des Pferdezuchtskomites des vorarl¬ Straßen-Vermaxkung.
bergischen Landwirtschaftsvereines dem k. k. Ackerbauministerium Mit Bezugnahme auf die Mitteilung in Nr. 42 des
zur weiteren Entscheidung zu unterbreiten haben. Gemeindeblattes vom Jahre 1880 betreffs Vermarkung der

In dem Gesuche sind die entsprechenden Daten aufzu¬ Gemeindestraßen wird hiemit folgendes bekannt gegeben
nehmen über die Lage und Größe der Alpe, über die Be Wer gegen die vorgenommene provisorische Ver¬
schaffenheit der Weide auf dieser Alpe, über die Zutriebs markung der Achstraße, d. i. zwischen der Sägerwege zu derselben, über den Stall, über das Wasser und

Achbrücke am rechten Dornbirner Achufer und
über die Futterverhältnisse auf der Alpe, sowie schließlich

dem Schmelzhütter Achsteg, vom Markpflocküber die Anzahl der Fohlen, welche bisher alljährlich auf Nr. 1—28 etwas einzuwenden findet, wird hiemit aufge
der Alpe aufgetrieben werden. fordert, seine Einwendung unter Angabe der Nummer desFür heuer wird der Termin der Gesuche bis Ende Juni Markpflockes binnen 8 Tagen im Rathause Tür Nr. 9 an¬
erstreckt. zubringen. Nach Umfluß dieses Termines wird in der ge

nannten Straße zur definitiven Vermarkung geschritten.Innsbruck, am 28. Mai 1904.
Dornbirn, am 11. Juni 1904.K. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg. Der Stadtrat.

Für Radfahrer. Thurnher Hermanns Gattin Maria geb.
Schwendinger, als Besitzerin der Gpz. 10750 im PfellerVerdrießliche Vorkommnisse aus der jüngsten Zeit und
(Weißenmahd), hat hieramts das Ansuchen gestellt, aufdie der Gemeindeverwaltung obliegende Fürsorge für die
genannter Grundparzelle eine Warnungstafel aufstellenSicherheit des Verkehrs, veranlassen den Stadtrat die Rad¬
zu dürfen, womit das Gehen über diese Grundparzelle perfahrer zur gewissenhaften Beobachtung der im Gemeindeblatte
boten und Uebertretungen im Sinne des Feldschutzgesetzesvom 15. Juni 1902 allgemein bekannt gegebenen Statthalterei¬
vom 28. März 1875 bestraft werden.Verordnung vom 17. Mai 1902 aufzufordern Wer gegen die Aufstellung dieser Warnungstafel eine

Insbesondere gilt dies bezüglich folgender zwei Punkte: begründete Einsprache erheben kann und geltend machen will,
1. Innerhalb geschlossener Ortschaften darf die Fahr¬ hat dies binnen 14 Tagen in der Stadtkanzlei Tür Nr. 9

geschwindigkeit eines mit Pferden bespannten im frischen Trabe vorzubringen, widrigenfalls diesem Ansuchen Folge gegeben
fahrenden Wagens nicht überschritten werden wird. 1973 2=12. Es dürfen keine Gegenstände mitgeführt werden Dornbirn, am 12. Juni 1904.
welche geeignet sind vorübergehende Personen zu verletzen und Der Stadtrat.
zu schädigenMit der Ueberwachung dieser Vorschriften sind die Stierhaltung
Sicherheitsorgane der Gemeinde, die Straßenaufsichtsorgane Die Zuchtstierhalter werden hiemit aufgefordert, die
und die k. k. Gendarmerie betraut. Sprunglisten der abgelaufenen Zuchtperiode unverweilt

Dornbirn, 12. Juni 1904 im Rathause Zimmer Nr. 4 abzugeben 2.2Der Stadtrat. Dornbirn, am 5. Juni 1904. Der Stadtrat.


